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 Anlage zur Hausordnung

 

Auszug aus dem Schulgesetz und der Schulordnung  

für die öffentlichen berufsbildenden Schulen 
 

Schulgesetz 

§ 3 Schülerinnen und Schüler 

(3) Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, vom schulischen 

Bildungs- und Erziehungsangebot verantwortlich Gebrauch zu 

machen. Unterricht und Erziehung erfordern Mitarbeit und Leis-

tung.  

Schulordnung 

§ 2 Recht auf Bildung und Erziehung, Mitarbeit, 

Mitgestaltung des Schullebens 

(2) Der Schüler ist verpflichtet mitzuarbeiten, eigene Leistungen zu 

erbringen und so die Möglichkeit zu deren Beurteilung zu schaf-

fen. 

§ 8 Benutzung schulischer Einrichtungen 

Der Schüler ist verpflichtet, schulische Einrichtungen pfleglich zu 

benutzen. Er ist für die Sauberkeit der Schulgebäude und des 

Schulgeländes mitverantwortlich. Er haftet gegenüber dem Schul-

träger für Schäden am Schulvermögen nach Maßgabe der gesetzli-

chen Bestimmungen 

§ 19 Teilnahme am Unterricht und an sonstigen 

Schulveranstaltungen 

(1) Der Schüler ist verpflichtet, den Unterricht und die sonstigen für 

verbindlich erklärten Schulveranstaltungen zu besuchen. Schul-

leiter, Lehrer, Eltern, Ausbildende und Arbeitgeber überwachen 

den Schulbesuch. 

 

§ 23 Schulversäumnisse 

(1) Ist ein Schüler verhindert, am Unterricht oder an sonstigen für 

verbindlich erklärten Schulveranstaltungen teilzunehmen, so 

haben er oder die Eltern, falls er minderjährig ist, die Gründe 

schriftlich darzulegen. Die zusätzliche Vorlage von Nachweisen, 

in besonderen Fällen von ärztlichen, ausnahmsweise von schul-

ärztlichen Attesten, kann verlangt werden. Bei längerer Verhin-

derung ist die Schule spätestens am dritten Tag, bei Teilzeitun-

terricht am nächsten Unterrichtstag zu unterrichten. Unabhängig 

von weiteren Maßnahmen aufgrund des Schulgesetzes sind bei 

unentschuldigtem Fernbleiben die Eltern, bei Berufsschülern 

auch der Ausbildende oder der Arbeitgeber unverzüglich zu be-

nachrichtigen. 

§ 31 Grundlagen der Leistungsfeststellung und 

Leistungsbeurteilung 

(1) Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung werden gemäß  

§ 25 Abs. 1 SchulG durch die pädagogische Verantwortung und 

die Freiheit des Lehrers bestimmt. Schülerleistungen sind als 

Schritte und Resultate im Lernprozess zu sehen. 

(2) Bei der Leistungsfeststellung und der Leistungsbeurteilung ist 

nach Eigenart des Faches eine Vielfalt von mündlichen, schriftli-

chen und praktischen Arbeitsformen zugrunde zu legen, wie Bei-

träge zum Unterrichtsgespräch, Diskussionsbeiträge, mündlicher 

Vortrag, mündliche Überprüfung, Hausaufgaben, mündliches 

und schriftliches Abfragen der Hausaufgaben, Unterrichtsproto-

kolle, schriftliche Überprüfungen, schriftliche Ausarbeitungen zur 

Übung und zur Sicherung der Ergebnisse einzelner Unterrichts-

stunden, Klassenarbeiten, Kursarbeiten und praktische Übungen 

im künstlerisch-musischen, im technischen und fachpraktischen 

Bereich sowie im Sport. Alle zur Leistungsfeststellung herange-

zogenen Arbeitsformen müssen im Unterricht geübt worden 

sein. 
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(3) Die Leistungsbeurteilung erfolgt punktuell oder epochal. Die An-

zahl der Leistungsbeurteilungen kann bei den einzelnen Schü-

lern verschieden sein. 

§ 59 Genussmittel in der Schule 

(1) Der Genuss von alkoholischen Getränken sowie das Rauchen ist 

den Schülern auf dem Schulgelände einschließlich des Schulge-

bäudes aus gesundheitlichen und erzieherischen Gründen 

grundsätzlich untersagt. 

§ 61 Verstöße gegen die Ordnung in der Schule 

(1) Bei Verstößen gegen die Ordnung in der Schule können Ord-

nungsmaßnahmen ausgesprochen werden. 

(2) Verstöße gegen die Ordnung in der Schule liegen insbesondere 

vor bei Störungen des Unterrichts oder sonstiger Schulveran-

staltungen, bei Verletzungen der Teilnahmepflicht, bei Handlun-

gen, die das Zusammenleben in der Schule oder die Sicherheit 

der Schule oder der am Schulleben Beteiligten gefährden, sowie 

bei Verletzung der Hausordnung. 

§ 63 Maßnahmenkatalog 

(1) Es können folgende Ordnungsmaßnahmen gemäß § 53 Abs. 2 

Nr. 7 SchulG getroffen werden: 

1. Untersagung der Teilnahme am Unterricht der laufenden Un-

terrichtsstunde durch den unterrichtenden Lehrer, 

2. schriftlicher Verweis durch den Schulleiter, 

3. Untersagung der Teilnahme am Unterricht des laufenden Un-

terrichtstages oder an sonstigen, bis zu einwöchigen Schul-

veranstaltungen durch den Schulleiter, 

4. Untersagung der Teilnahme am Unterricht bis zu drei vollen 

Unterrichtstagen oder an über einwöchigen sonstigen Schul-

veranstaltungen durch die Klassenkonferenz oder Kursleh-

rerkonferenz, 

5. Untersagung der Teilnahme am Unterricht für vier bis sechs 

Unterrichtstage durch die Klassenkonferenz oder Kurslehrer-

konferenz im Einvernehmen mit dem Schulleiter, 

6. Androhung des Ausschlusses gemäß Absatz 2 durch die Klas-

senkonferenz oder Kurslehrerkonferenz im Einvernehmen mit 

dem Schulleiter. Der Schulausschuss ist vorher zu hören. Die 

Androhung wird in der Regel befristet. 

(2) Es können folgende Ordnungsmaßnahmen gemäß § 55 SchulG 

getroffen werden: 

1. der Ausschluss von allen Bildungsgängen der bisher besuch-

ten berufsbildenden Schule auf Zeit oder auf Dauer, 

2. der Ausschluss von allen berufsbildenden Schulen, 

3. der Ausschluss von allen Schulen des Landes. 


